
RICHTLINIEN

RICHTLINIE 2007/66/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 11. Dezember 2007

zur Änderung der Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG des Rates im Hinblick auf die
Verbesserung der Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich der Vergabe öffentlicher

Aufträge

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember
1989 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsverfah-
ren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bau-
aufträge (4) und die Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom
25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Gemein-
schaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch Auf-
traggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrs-

versorgung sowie im Telekommunikationssektor (5) be-
treffen die Nachprüfungsverfahren in Bezug auf Aufträge,
die von öffentlichen Auftraggebern im Sinne des Arti-
kels 1 Absatz 9 der Richtlinie 2004/18/EG des Europä-
ischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffent-
licher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsauf-
träge (6) und von Auftraggebern im Sinne des Artikels 2
der Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung
der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der
Postdienste (7) vergeben werden. Die Richtlinien
89/665/EWG und 92/13/EWG sollen die wirksame An-
wendung der Richtlinien 2004/18/EG und 2004/17/EG
gewährleisten.

(2) Die Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG gelten da-
her nur für Aufträge, die in den Anwendungsbereich der
Richtlinien 2004/18/EG und 2004/17/EG gemäß der
Auslegung des Gerichtshofs der Europäischen Gemein-
schaften fallen, und zwar unabhängig von dem gewählten
Vergabeverfahren oder der jeweiligen Art des Aufrufs
zum Wettbewerb, einschließlich der Wettbewerbe, Prü-
fungssysteme oder dynamischen Beschaffungssysteme.
Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs sollten die
Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass Entscheidungen
der öffentlichen Auftraggeber und der Auftraggeber darü-
ber, ob ein Auftrag in den persönlichen und sachlichen
Anwendungsbereich der Richtlinien 2004/18/EG und
2004/17/EG fällt, wirksam und rasch nachgeprüft wer-
den können.

(3) Die Anhörung der Beteiligten wie auch die Rechtspre-
chung des Gerichtshofs haben bei den gegenwärtigen
Nachprüfungsverfahren in den Mitgliedstaaten einige
Schwachstellen aufgedeckt. Aufgrund dieser Schwachstel-
len können die Verfahren der Richtlinien 89/665/EWG
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und 92/13/EWG die Beachtung der Gemeinschaftsvor-
schriften nicht immer gewährleisten und insbesondere
nicht in einem Stadium, in dem Verstöße noch beseitigt
werden könnten. So sollten die mit diesen Richtlinien
angestrebten Garantien im Hinblick auf Transparenz
und Nichtdiskriminierung verstärkt werden, um zu ge-
währleisten, dass die positiven Effekte der Modernisierung
und Vereinfachung der Vorschriften über das öffentliche
Auftragswesen im Rahmen der Richtlinien 2004/18/EG
und 2004/17/EG für die Gemeinschaft insgesamt voll
zum Tragen kommen. Es ist daher angezeigt, die Richt-
linien 89/665/EWG und 92/13/EWG so zu präzisieren
und zu ergänzen, dass die vom Gemeinschaftsgesetzgeber
angestrebten Ziele erreicht werden können.

(4) Zu den ermittelten Schwächen zählt insbesondere das
Fehlen einer Frist, die eine wirksame Nachprüfung zwi-
schen der Zuschlagsentscheidung und dem Abschluss des
betreffenden Vertrags ermöglicht. Das führt zuweilen
dazu, dass öffentliche Auftraggeber und Auftraggeber
sehr rasch die Vertragsunterzeichnung vornehmen, um
die Folgen einer strittigen Zuschlagsentscheidung unum-
kehrbar zu machen. Um diese Schwachstelle zu beseiti-
gen, die einen wirksamen Rechtsschutz der betroffenen
Bieter, nämlich derjenigen Bieter, die noch nicht endgül-
tig ausgeschlossen wurden, ernstlich behindert, ist es er-
forderlich, eine Mindest-Stillhaltefrist vorzusehen, wäh-
rend der der Abschluss des betreffenden Vertrags ausge-
setzt wird, und zwar unabhängig davon, ob der Vertrags-
schluss zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung er-
folgt oder nicht.

(5) Die Dauer der Mindest-Stillhaltefrist sollte den verschie-
denen Kommunikationsmitteln Rechnung tragen. Wer-
den schnelle Kommunikationsmittel genutzt, kann eine
kürzere Frist vorgesehen werden als beim Einsatz anderer
Kommunikationsmittel. Diese Richtlinie sieht lediglich
Mindest-Stillhaltefristen vor. Den Mitgliedstaaten steht
es frei, längere Fristen als diese Mindestfristen einzufüh-
ren oder beizubehalten. Ebenso können die Mitgliedstaa-
ten entscheiden, welche Frist gelten soll, wenn verschie-
dene Kommunikationsmittel gleichzeitig genutzt werden.

(6) Die Stillhaltefrist sollte den betroffenen Bietern genügend
Zeit geben, um die Zuschlagsentscheidung zu prüfen und
zu beurteilen, ob ein Nachprüfungsverfahren eingeleitet
werden sollte. Gleichzeitig mit der Mitteilung der Zu-
schlagsentscheidung sollten den betroffenen Bietern die
relevanten Informationen übermittelt werden, die für sie
unerlässlich sind, um eine wirksame Nachprüfung zu be-
antragen. Gleiches gilt entsprechend auch für Bewerber,
soweit der öffentliche Auftraggeber oder der Auftraggeber
die Informationen über die Ablehnung ihrer Bewerbung
nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt hat.

(7) Zu diesen einschlägigen Informationen zählen insbeson-
dere — in zusammengefasster Form — die einschlägigen
Gründe, die in Artikel 41 der Richtlinie 2004/18/EG und
in Artikel 49 der Richtlinie 2004/17/EG vorgesehen sind.

Da die Dauer der Stillhaltefrist in den Mitgliedstaaten
unterschiedlich ist, ist es ferner wichtig, dass die betroffe-
nen Bieter und Bewerber über die tatsächliche Frist infor-
miert werden, innerhalb deren sie ein Nachprüfungsver-
fahren anstrengen können.

(8) Diese Art der Mindest-Stillhaltefrist soll nicht gelten,
wenn die Richtlinie 2004/18/EG oder 2004/17/EG nicht
die vorherige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im
Amtsblatt der Europäischen Union vorschreibt, insbesondere
in Fällen äußerster Dringlichkeit gemäß Artikel 31 Ab-
satz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2004/18/EG bzw. Arti-
kel 40 Absatz 3 Buchstabe d der Richtlinie 2004/17/EG.
In diesen Fällen genügt es, wirksame Nachprüfungsver-
fahren nach dem Vertragsschluss vorzusehen. Ebenso ist
eine Stillhaltefrist nicht erforderlich, wenn dem einzigen
betroffenen Bieter auch der Zuschlag erteilt wird und
wenn es keine betroffenen Bewerber gibt. In diesem
Fall gibt es in dem Vergabeverfahren keine weitere Person
mit einem Interesse daran, unterrichtet zu werden und
eine Stillhaltefrist zu nutzen, die eine wirksame Nachprü-
fung ermöglicht.

(9) Außerdem könnten bei Aufträgen, die auf Rahmenver-
einbarungen oder dynamischen Beschaffungssystemen be-
ruhen, die mit diesen Vergabeverfahren angestrebten Ef-
fizienzgewinne durch eine obligatorische Stillhaltefrist be-
einträchtigt werden. Die Mitgliedstaaten sollten daher
statt der Einführung einer obligatorischen Stillhaltefrist
die Unwirksamkeit als wirksame Sanktion gemäß Arti-
kel 2d der Richtlinie 89/665/EWG und Arti-
kel 2d der Richtlinie 92/13/EWG für Verstöße gegen
Artikel 32 Absatz 4 Unterabsatz 2 zweiter Gedanken-
strich und Artikel 33 Absätze 5 und 6 der Richtlinie
2004/18/EG sowie gegen Artikel 15 Absätze 5 und 6
der Richtlinie 2004/17/EG vorsehen können.

(10) In den Fällen nach Artikel 40 Absatz 3 Buchstabe i der
Richtlinie 2004/17/EG ist für Aufträge, die auf Rahmen-
vereinbarungen beruhen, keine vorherige Veröffentli-
chung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europä-
ischen Union vorgeschrieben. In diesen Fällen sollte die
Stillhaltefrist nicht obligatorisch sein.

(11) Wenn ein Mitgliedstaat verlangt, dass eine Person, die ein
Nachprüfungsverfahren anstrengen will, den öffentlichen
Auftraggeber oder den Auftraggeber darüber in Kenntnis
setzt, so muss klargestellt werden, dass dies nicht die
Stillhaltefrist oder etwaige andere Fristen zur Beantragung
einer Nachprüfung beeinträchtigen darf. Wenn ein Mit-
gliedstaat verlangt, dass die betreffende Person zunächst
eine Nachprüfung beim öffentlichen Auftraggeber oder
beim Auftraggeber beantragt, sollte ferner dieser Person
eine angemessene Mindestfrist zugestanden werden, die
es ihr erlaubt, die zuständige Nachprüfungsstelle vor Ab-
schluss des Vertrags anzurufen, wenn sie die Antwort
oder das Ausbleiben einer Antwort des öffentlichen Auf-
traggebers oder des Auftraggebers anfechten möchte.
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(12) Die Beantragung einer Nachprüfung kurz vor Ablauf der
Mindest-Stillhaltefrist sollte nicht dazu führen, dass die
für die Nachprüfungsverfahren zuständige Instanz nicht
über die Mindestzeit verfügt, die für ein Handeln uner-
lässlich ist, insbesondere für die Verlängerung der Aus-
setzung des Vertragsschlusses. Daher ist eine eigenstän-
dige Mindest-Stillhaltefrist vorzusehen, die so lange dau-
ern sollte, bis die Nachprüfungsstelle über den Antrag
entschieden hat. Dabei sollte es der Nachprüfungsstelle
unbenommen bleiben, vorher zu beurteilen, ob die Nach-
prüfung als solche zulässig ist. Die Mitgliedstaaten kön-
nen bestimmen, dass diese Frist endet, entweder wenn die
Nachprüfungsstelle eine Entscheidung über den Antrag
auf vorläufige Maßnahmen, einschließlich einer weiteren
Aussetzung des Vertragsschlusses, oder eine Entscheidung
in der Hauptsache, insbesondere über den Antrag auf
Aufhebung einer rechtswidrigen Entscheidung, getroffen
hat.

(13) Um gegen die rechtswidrige freihändige Vergabe von
Aufträgen vorzugehen, die der Gerichtshof als die
schwerwiegendste Verletzung des Gemeinschaftsrechts
im Bereich des öffentlichen Auftragswesens durch öffent-
liche Auftraggeber oder Auftraggeber bezeichnet hat, soll-
ten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende Sank-
tionen vorgesehen werden. Ein Vertrag, der aufgrund ei-
ner rechtswidrigen freihändigen Vergabe zustande ge-
kommen ist, sollte daher grundsätzlich als unwirksam
gelten. Die Unwirksamkeit sollte nicht automatisch gel-
ten, sondern durch eine unabhängige Nachprüfungsstelle
festgestellt werden oder auf der Entscheidung einer unab-
hängigen Nachprüfungsstelle beruhen.

(14) Die Unwirksamkeit ist das beste Mittel, um den Wett-
bewerb wiederherzustellen und neue Geschäftsmöglich-
keiten für die Wirtschaftsteilnehmer zu schaffen, denen
rechtswidrig Wettbewerbsmöglichkeiten vorenthalten
wurden. Eine freihändige Vergabe im Sinne dieser Richt-
linie sollte alle Auftragsvergaben ohne vorherige Veröf-
fentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union im Sinne der Richtlinie 2004/18/EG um-
fassen. Dies entspricht dem Verfahren ohne vorherigen
Aufruf zum Wettbewerb im Sinne der Richtlinie
2004/17/EG.

(15) Mögliche Rechtfertigungen für eine freihändige Vergabe
im Sinne dieser Richtlinie sind unter anderem die Aus-
nahmen in den Artikeln 10 bis 18 der Richtlinie
2004/18/EG, die Anwendung der Artikel 31, 61 oder
68 der Richtlinie 2004/18/EG, die Vergabe eines Dienst-
leistungsauftrags gemäß Artikel 21 der Richtlinie
2004/18/EG oder eine rechtmäßige Inhouse-Vergabe ent-
sprechend der Auslegung des Gerichtshofs.

(16) Das Gleiche gilt für Aufträge, die die Bedingungen für
eine Ausnahmeregelung oder für Sonderregelungen ge-
mäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 18 bis 26, Artikel 29
und 30 oder Artikel 62 der Richtlinie 2004/17/EG erfül-
len, im Falle der Anwendung von Artikel 40 Absatz 3
der Richtlinie 2004/17/EG oder für die Vergabe von
Dienstleistungsaufträgen nach Artikel 32 der Richtlinie
2004/17/EG.

(17) Ein Nachprüfungsverfahren sollte zumindest jeder Person
zur Verfügung stehen, die ein Interesse an einem be-
stimmten Auftrag hat oder hatte und der durch einen
behaupteten Verstoß ein Schaden entstanden ist bzw.
zu entstehen droht.

(18) Um schwere Verstöße gegen die obligatorische Stillhalte-
frist und den automatischen Suspensiveffekt, die Voraus-
setzungen für eine wirksame Nachprüfung sind, zu ver-
meiden, sollten wirksame Sanktionen gelten. Verträge,
deren Abschluss gegen die Stillhaltefrist oder den auto-
matischen Suspensiveffekt verstößt, sollten daher grund-
sätzlich als unwirksam gelten, wenn sie mit Verstößen
gegen die Richtlinie 2004/18/EG oder die Richtlinie
2004/17/EG einhergehen, soweit diese Verstöße die Aus-
sichten des Bieters, der eine Nachprüfung beantragt, auf
die Zuschlagserteilung beeinträchtigt haben.

(19) Bei anderen Verstößen gegen förmliche Anforderungen
können die Mitgliedstaaten den Grundsatz der Unwirk-
samkeit als ungeeignet betrachten. In diesen Fällen sollten
die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, alternative
Sanktionen vorzusehen. Alternative Sanktionen sollten
auf die Verhängung von Geldbußen bzw. -strafen, die
an eine von dem öffentlichen Auftraggeber oder dem
Auftraggeber unabhängige Stelle zu zahlen sind, oder
auf die Verkürzung der Laufzeit des Vertrags beschränkt
sein. Es obliegt den Mitgliedstaaten, die Einzelheiten der
alternativen Sanktionen und die Bestimmungen für ihre
Anwendung festzulegen.

(20) Diese Richtlinie sollte die Anwendung schärferer Sanktio-
nen nach innerstaatlichem Recht nicht ausschließen.

(21) Mit der Festlegung von Regeln durch die Mitgliedstaaten,
die gewährleisten, dass ein Vertrag als unwirksam gilt,
soll erreicht werden, dass die Rechte und Verpflichtungen
der Parteien im Rahmen des Vertrags nicht mehr ausge-
übt und nicht mehr durchgesetzt werden. Die Folgen, die
sich dadurch ergeben, dass ein Vertrag als unwirksam
gilt, sollten durch das einzelstaatliche Recht bestimmt
werden. Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können
somit z. B. vorsehen, dass alle vertraglichen Verpflichtun-
gen rückwirkend aufgehoben werden (ex tunc) oder dass
umgekehrt die Wirkung der Aufhebung auf die Verpflich-
tungen beschränkt ist, die noch zu erfüllen sind (ex
nunc). Dies sollte nicht dazu führen, dass strenge Sank-
tionen fehlen, wenn die Verpflichtungen im Rahmen ei-
nes Vertrags bereits vollständig oder fast vollständig er-
füllt wurden. Für derartige Fälle sollten die Mitgliedstaa-
ten auch alternative Sanktionen vorsehen, wobei zu be-
rücksichtigen ist, in welchem Umfang ein Vertrag nach
dem einzelstaatlichen Recht Gültigkeit behält. Gleicher-
maßen sind die Folgen bezüglich der möglichen Rücker-
stattung von gegebenenfalls gezahlten Beträgen sowie alle
anderen Formen möglicher Rückerstattungen — ein-
schließlich Rückerstattungen des Werts, falls eine Rück-
erstattung der Sache nicht möglich ist — durch einzel-
staatliche Rechtsvorschriften zu regeln.
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(22) Um zu gewährleisten, dass die Verhältnismäßigkeit der
Sanktionen gewahrt bleibt, können die Mitgliedstaaten
der für die Nachprüfungsverfahren zuständigen Stelle
die Möglichkeit geben, den Vertrag nicht für unwirksam
zu erklären oder einige oder alle zeitlichen Wirkungen
des Vertrags anzuerkennen, wenn zwingende Gründe ei-
nes Allgemeininteresses dies in Ausnahmesituationen
rechtfertigen. In diesen Fällen sollten stattdessen alterna-
tive Sanktionen zur Anwendung gelangen. Die von dem
öffentlichen Auftraggeber oder dem Auftraggeber unab-
hängige Nachprüfungsstelle sollte alle relevanten Aspekte
prüfen, um festzustellen, ob zwingende Gründe eines All-
gemeininteresses es erfordern, dass die Wirkungen des
Vertrags bestehen bleiben.

(23) In Ausnahmefällen ist die Anwendung des Verhandlungs-
verfahrens ohne Veröffentlichung einer Bekanntmachung
im Sinne des Artikels 31 der Richtlinie 2004/18/EG oder
des Artikels 40 Absatz 3 der Richtlinie 2004/17/EG un-
mittelbar nach der Aufhebung des Vertrags zulässig. In
diesen Fällen könnte die Anwendung zwingender Gründe
gerechtfertigt sein, wenn aus technischen oder anderen
zwingenden Gründen die verbleibenden Vertragsver-
pflichtungen zu diesem Zeitpunkt nur von dem Wirt-
schaftsteilnehmer erfüllt werden können, dem der Auf-
trag erteilt wurde.

(24) Wirtschaftliche Interessen an der Wirksamkeit eines Ver-
trags dürfen nur als zwingende Gründe gelten, wenn die
Unwirksamkeit in Ausnahmesituationen unverhältnismä-
ßige Folgen hätte. Wirtschaftliche Interessen in unmittel-
barem Zusammenhang mit dem betreffenden Auftrag
sollten jedoch nicht als zwingende Gründe gelten.

(25) Die Notwendigkeit, für Rechtssicherheit hinsichtlich der
Entscheidungen der öffentlichen Auftraggeber und der
Auftraggeber zu sorgen, erfordert ferner die Festlegung
einer angemessenen Mindest-Verjährungsfrist für Nach-
prüfungen, in denen die Unwirksamkeit eines Vertrags
festgestellt werden kann.

(26) Um eine mögliche Rechtsunsicherheit im Zusammenhang
mit der Unwirksamkeit zu vermeiden, sollten die Mit-
gliedstaaten eine Ausnahme von der Unwirksamkeit in
den Fällen vorsehen, in denen der öffentliche Auftragge-
ber oder der Auftraggeber der Auffassung ist, dass die
freihändige Vergabe eines Auftrags ohne vorherige Ver-
öffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europäischen Union nach den Richtlinien 2004/18/EG
und 2004/17/EG zulässig ist und er eine Mindest-Still-
haltefrist angewendet hat, die eine wirksame Nachprü-
fung ermöglicht. Eine solche freiwillige Veröffentlichung,
die eine Stillhaltefrist auslöst, bedeutet keine Ausdehnung
von Verpflichtungen, die sich aus der Richtlinie
2004/18/EG oder der Richtlinie 2004/17/EG ergeben.

(27) Da diese Richtlinie die einzelstaatlichen Nachprüfungsver-
fahren stärkt, insbesondere in Fällen der rechtswidrigen
freihändigen Vergabe, sollten die Wirtschaftsteilnehmer
ermutigt werden, diese neuen Mechanismen zu nutzen.

Aus Gründen der Rechtssicherheit ist die Geltendma-
chung der Unwirksamkeit eines Vertrags auf einen be-
stimmten Zeitraum beschränkt. Die Effektivität dieser
Fristen sollte respektiert werden.

(28) Die Erhöhung der Wirksamkeit der einzelstaatlichen
Nachprüfungsverfahren sollte die Betroffenen ermutigen,
die Möglichkeiten der Nachprüfung vor Vertragsschluss
im Wege der einstweiligen Verfügung stärker in An-
spruch zu nehmen. Unter diesen Umständen sollte der
Korrekturmechanismus auf die schweren Verstöße gegen
das Gemeinschaftsrecht im Bereich des öffentlichen Auf-
tragswesens ausgerichtet werden.

(29) Das in der Richtlinie 92/13/EWG vorgesehene freiwillige
Bescheinigungsverfahren, das den Auftraggebern die
Möglichkeit gibt, sich auf der Grundlage regelmäßiger
Überprüfungen bescheinigen zu lassen, dass ihre Vergabe-
verfahren richtlinienkonform sind, ist praktisch nie in
Anspruch genommen worden. Es kann daher seinen
Zweck, Verstöße gegen das Gemeinschaftsrecht im Be-
reich des öffentlichen Auftragswesens in größerer Zahl
zu verhindern, nicht erfüllen. Andererseits kann die den
Mitgliedstaaten in der Richtlinie 92/13/EWG auferlegte
Pflicht, dafür zu sorgen, dass für diese Prüfungen ständig
akkreditierte Prüfer zur Verfügung stehen, Verwaltungs-
kosten verursachen, die angesichts des fehlenden Inter-
esses der Auftraggeber nicht mehr zu rechtfertigen sind.
Deshalb ist es angezeigt, dieses Bescheinigungsverfahren
abzuschaffen.

(30) Auch das in der Richtlinie 92/13/EWG vorgesehene
Schlichtungsverfahren ist bei den Wirtschaftsteilnehmern
nie auf echtes Interesse gestoßen. Dies ist zum einen
darauf zurückzuführen, dass dieses Verfahren allein keine
verbindlichen vorläufigen Maßnahmen ermöglicht, die ei-
nen rechtswidrigen Vertragsschluss rechtzeitig verhindern
könnten, und zum anderen darauf, dass es nur schwer
mit der Einhaltung der besonders kurzen Fristen für
Nachprüfungen zwecks Verhängung vorläufiger Maßnah-
men und Aufhebung rechtswidriger Entscheidungen zu
vereinbaren ist. Außerdem ist die potenzielle Wirksam-
keit des Schlichtungsverfahrens zusätzlich beeinträchtigt
worden durch die Schwierigkeiten beim Erstellen einer
vollständigen, hinreichend langen Liste unabhängiger
Schlichter für jeden Mitgliedstaat, die jederzeit zur Ver-
fügung stehen und Schlichtungsanträge sehr kurzfristig
bearbeiten können. Deshalb ist es angezeigt, das Schlich-
tungsverfahren abzuschaffen.

(31) Die Kommission sollte ermächtigt werden, von den Mit-
gliedstaaten die Übermittlung von dem verfolgten Ziel
angemessenen Informationen über das Funktionieren
der innerstaatlichen Nachprüfungsverfahren zu verlangen;
bei der Festlegung von Art und Umfang dieser Informa-
tionen sollte der Beratende Ausschuss für öffentliche Auf-
träge eingebunden werden. Allein diese Informationen
ermöglichen es nämlich, nach einem längeren Anwen-
dungszeitraum eine korrekte Bewertung der durch diese
Richtlinie bewirkten Änderungen vorzunehmen.
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(32) Die Kommission sollte die in den Mitgliedstaaten erziel-
ten Fortschritte überprüfen und dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat spätesten drei Jahre nach Ablauf der
Frist für die Umsetzung der Richtlinie über deren Wirk-
samkeit Bericht erstatten.

(33) Die zur Durchführung der Richtlinien 89/665/EWG und
92/13/EWG erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß
dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni
1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefug-
nisse (1) erlassen werden.

(34) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Verbesserung
der Wirksamkeit der Nachprüfungsverfahren bezüglich
der Vergabe von Aufträgen, die in den Anwendungsbe-
reich der Richtlinien 2004/18/EG und 2004/17/EG fal-
len, aus den oben genannten Gründen auf Ebene der
Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden
kann und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu ver-
wirklichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit
dem in Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiari-
tätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
geht diese Richtlinie bei gleichzeitiger Wahrung des
Grundsatzes der Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten
nicht über das für die Erreichung dieses Ziels erforder-
liche Maß hinaus.

(35) Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinba-
rung „Bessere Rechtsetzung“ (2) sollten die Mitgliedstaaten
für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Gemein-
schaft eigene Tabellen aufstellen, aus denen die Entspre-
chungen zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungs-
maßnahmen zu entnehmen sind, und diese veröffentli-
chen.

(36) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den Grundrechten
und Grundsätzen, die insbesondere mit der Charta der
Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden.
Sie soll namentlich die uneingeschränkte Achtung des
Rechts auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein faires
Verfahren nach Artikel 47 Absätze 1 und 2 der Charta
sicherstellen.

(37) Die Richtlinien 89/665/EWG und 92/13/EWG sollten
daher entsprechend geändert werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Änderungen der Richtlinie 89/665/EWG

Die Richtlinie 89/665/EWG wird wie folgt geändert:

1. Die Artikel 1 und 2 erhalten folgende Fassung:

„Artikel 1

Anwendungsbereich und Zugang zu Nachprüfungs-
verfahren

(1) Diese Richtlinie gilt für Aufträge im Sinne der Richt-
linie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge
und Dienstleistungsaufträge (*), sofern diese Aufträge nicht
gemäß den Artikeln 10 bis 18 der genannten Richtlinie aus-
geschlossen sind.

Aufträge im Sinne der vorliegenden Richtlinie umfassen öf-
fentliche Aufträge, Rahmenvereinbarungen, öffentliche Bau-
konzessionen und dynamische Beschaffungssysteme.

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen,
um sicherzustellen, dass hinsichtlich der in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2004/18/EG fallenden Aufträge
die Entscheidungen der öffentlichen Auftraggeber wirksam
und vor allem möglichst rasch nach Maßgabe der Artikel 2
bis 2f der vorliegenden Richtlinie auf Verstöße gegen das
Gemeinschaftsrecht im Bereich des öffentlichen Auftragswe-
sens oder gegen die einzelstaatlichen Vorschriften, die dieses
Recht umsetzen, nachgeprüft werden können.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in dieser
Richtlinie getroffene Unterscheidung zwischen einzelstaatli-
chen Vorschriften zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechts
und den übrigen innerstaatlichen Bestimmungen nicht zu
Diskriminierungen zwischen Unternehmen führt, die im
Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe eines öffentlichen
Auftrags einen Schaden geltend machen könnten.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Nachprüfungs-
verfahren entsprechend den gegebenenfalls von den Mitglied-
staaten festzulegenden Bedingungen zumindest jeder Person
zur Verfügung stehen, die ein Interesse an einem bestimmten
Auftrag hat oder hatte und der durch einen behaupteten
Verstoß ein Schaden entstanden ist bzw. zu entstehen droht.
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(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass die Person,
die ein Nachprüfungsverfahren anzustrengen beabsichtigt,
den öffentlichen Auftraggeber über den behaupteten Verstoß
und die beabsichtigte Nachprüfung unterrichtet, sofern die
Stillhaltefrist nach Artikel 2a Absatz 2 oder andere Fristen
für die Beantragung einer Nachprüfung nach Artikel 2c hier-
von unberührt bleiben.

(5) Die Mitgliedstaaten können auch verlangen, dass die
betreffende Person zunächst bei dem öffentlichen Auftragge-
ber eine Nachprüfung beantragt. In diesem Fall tragen die
Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass die Einreichung eines sol-
chen Antrags einen unmittelbaren Suspensiveffekt auf den
Vertragsschluss auslöst.

Die Mitgliedstaaten entscheiden über die geeigneten Kommu-
nikationsmittel, einschließlich Fax oder elektronischer Mittel,
die für die Beantragung der Nachprüfung gemäß Unterab-
satz 1 zu verwenden sind.

Der Suspensiveffekt nach Unterabsatz 1 endet nicht vor Ab-
lauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerech-
net ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem der öffent-
liche Auftraggeber eine Antwort abgesendet hat, falls sie per
Fax oder auf elektronischem Weg abgesendet wird, oder, falls
andere Kommunikationsmittel verwendet werden, nicht vor
Ablauf einer Frist von entweder mindestens 15 Kalenderta-
gen, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem
der öffentliche Auftraggeber eine Antwort abgesendet hat,
oder mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem
Tag nach dem Eingang einer Antwort.

Artikel 2

Anforderungen an die Nachprüfungsverfahren

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass für die in Arti-
kel 1 genannten Nachprüfungsverfahren die erforderlichen
Befugnisse vorgesehen werden, damit

a) so schnell wie möglich im Wege der einstweiligen Ver-
fügung vorläufige Maßnahmen ergriffen werden können,
um den behaupteten Verstoß zu beseitigen oder weitere
Schädigungen der betroffenen Interessen zu verhindern;
dazu gehören auch Maßnahmen, um das Verfahren zur
Vergabe eines öffentlichen Auftrags oder die Durchfüh-
rung jeder sonstigen Entscheidung des öffentlichen Auf-
traggebers auszusetzen oder die Aussetzung zu veranlas-
sen;

b) die Aufhebung rechtswidriger Entscheidungen, einschließ-
lich der Streichung diskriminierender technischer, wirt-
schaftlicher oder finanzieller Spezifikationen in den Aus-
schreibungsdokumenten, den Verdingungsunterlagen oder
in jedem sonstigen sich auf das betreffende Vergabever-
fahren beziehenden Dokument vorgenommen oder ver-
anlasst werden kann;

c) denjenigen, die durch den Verstoß geschädigt worden
sind, Schadensersatz zuerkannt werden kann.

(2) Die in Absatz 1 und in den Artikeln 2d und 2e ge-
nannten Befugnisse können getrennt mehreren Stellen über-
tragen werden, die für das Nachprüfungsverfahren unter ver-
schiedenen Gesichtspunkten zuständig sind.

(3) Wird eine gegenüber dem öffentlichen Auftraggeber
unabhängige Stelle in erster Instanz mit der Nachprüfung
einer Zuschlagsentscheidung befasst, so sorgen die Mitglied-
staaten dafür, dass der öffentliche Auftraggeber den Vertrags-
schluss nicht vornehmen kann, bevor die Nachprüfungsstelle
eine Entscheidung über einen Antrag auf vorläufige Maßnah-
men oder eine Entscheidung in der Hauptsache getroffen hat.
Diese Aussetzung endet frühestens mit Ablauf der Still-
haltefrist nach Artikel 2a Absatz 2 und Artikel 2d Absätze 4
und 5.

(4) Außer in den Fällen nach Absatz 3 und Artikel 1
Absatz 5 haben die Nachprüfungsverfahren als solche nicht
notwendigerweise einen automatischen Suspensiveffekt auf
die betreffenden Vergabeverfahren.

(5) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Nach-
prüfungsstelle die voraussehbaren Folgen der vorläufigen
Maßnahmen im Hinblick auf alle möglicherweise geschädig-
ten Interessen sowie das Interesse der Allgemeinheit berück-
sichtigen kann und dass sie beschließen kann, diese Maß-
nahmen nicht zu ergreifen, wenn deren nachteilige Folgen
die damit verbundenen Vorteile überwiegen könnten.

Die Ablehnung der vorläufigen Maßnahmen beeinträchtigt
nicht die sonstigen Rechte des Antragstellers.

(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass bei Scha-
densersatzansprüchen, die auf die Rechtswidrigkeit einer Ent-
scheidung gestützt werden, diese zunächst von einer mit den
dafür erforderlichen Befugnissen ausgestatteten Stelle aufge-
hoben worden sein muss.

(7) Außer in den in den Artikeln 2d bis 2f genannten
Fällen richten sich die Wirkungen der Ausübung der in Ab-
satz 1 des vorliegenden Artikels genannten Befugnisse auf
den nach der Zuschlagsentscheidung geschlossenen Vertrag
nach dem einzelstaatlichen Recht.

Abgesehen von dem Fall, in dem eine Entscheidung vor Zu-
erkennung von Schadensersatz aufgehoben werden muss,
kann ein Mitgliedstaat ferner vorsehen, dass nach dem Ver-
tragsschluss in Übereinstimmung mit Artikel 1 Absatz 5,
Absatz 3 des vorliegenden Artikels oder den Artikeln 2a
bis 2f die Befugnisse der Nachprüfungsstelle darauf be-
schränkt werden, einer durch einen Verstoß geschädigten
Person Schadensersatz zuzuerkennen.
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(8) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Entschei-
dungen der Nachprüfungsstellen wirksam durchgesetzt wer-
den können.

(9) Eine Nachprüfungsstelle, die kein Gericht ist, muss
ihre Entscheidung stets schriftlich begründen. Ferner ist in
diesem Falle sicherzustellen, dass eine behauptete rechtswid-
rige Maßnahme der Nachprüfungsstelle oder ein behaupteter
Verstoß bei der Ausübung der ihr übertragenen Befugnisse
zum Gegenstand einer Klage oder einer Nachprüfung bei
einer anderen von dem öffentlichen Auftraggeber und der
Nachprüfungsstelle unabhängigen Stelle, die ein Gericht im
Sinne des Artikels 234 des Vertrags ist, gemacht werden
können.

Für die Ernennung und das Ende der Amtszeit der Mitglieder
dieser unabhängigen Stelle gelten bezüglich der für ihre Er-
nennung zuständigen Behörde, der Dauer ihrer Amtszeit und
ihrer Absetzbarkeit die gleichen Bedingungen wie für Richter.
Zumindest der Vorsitzende der unabhängigen Stelle muss die
juristischen und beruflichen Qualifikationen eines Richters
besitzen. Die unabhängige Stelle trifft ihre Entscheidungen
in einem Verfahren, in dem beide Seiten gehört werden;
ihre Entscheidungen sind in der von den einzelnen Mitglied-
staaten jeweils zu bestimmenden Weise rechtsverbindlich.

___________
(*) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114. Richtlinie zuletzt

geändert durch die Richtlinie 2006/97/EG des Rates
(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 107).“

2. Folgende Artikel werden eingefügt:

„Artikel 2a

Stillhaltefrist

(1) Die Mitgliedstaaten legen nach Maßgabe der Mindest-
bedingungen in Absatz 2 und in Artikel 2c Fristen fest, die
sicherstellen, dass die in Artikel 1 Absatz 3 genannten Per-
sonen gegen Zuschlagsentscheidungen der öffentlichen Auf-
traggeber wirksame Nachprüfungsverfahren anstrengen kön-
nen.

(2) Der Vertragsabschluss im Anschluss an die Zuschlags-
entscheidung für einen Auftrag, der in den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 2004/18/EG fällt, darf nicht vor Ablauf
einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen erfolgen, ge-
rechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter und Bewer-
ber abgesendet wurde, falls sie per Fax oder auf elektron-
ischem Weg abgesendet wird, oder, falls andere Kommunika-
tionsmittel verwendet werden, nicht vor Ablauf einer Frist
von entweder mindestens 15 Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Zuschlagsent-
scheidung an die betroffenen Bieter und Bewerber abgesendet

wurde, oder mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag nach dem Eingang der Zuschlagsentscheidung.

Bieter gelten als betroffen, wenn sie noch nicht endgültig
ausgeschlossen wurden. Ein Ausschluss ist endgültig, wenn
er den betroffenen Bietern mitgeteilt wurde und entweder
von einer unabhängigen Nachprüfungsstelle als rechtmäßig
anerkannt wurde oder keinem Nachprüfungsverfahren mehr
unterzogen werden kann.

Bewerber gelten als betroffen, wenn der öffentliche Auftrag-
geber ihnen keine Informationen über die Ablehnung ihrer
Bewerbung zur Verfügung gestellt hat, bevor die Mitteilung
über die Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter
ergangen ist.

Der Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an jeden be-
troffenen Bieter und Bewerber wird Folgendes beigefügt:

— vorbehaltlich des Artikels 41 Absatz 3 der Richtlinie
2004/18/EG eine Zusammenfassung der einschlägigen
Gründe gemäß Artikel 41 Absatz 2 der genannten Richt-
linie und

— eine genaue Angabe der konkreten Stillhaltefrist, die ge-
mäß den einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung
dieses Absatzes anzuwenden ist.

Artikel 2b

Ausnahmen von der Stillhaltefrist

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die in Artikel 2a
Absatz 2 genannten Fristen in folgenden Fällen nicht ange-
wendet werden:

a) wenn nach der Richtlinie 2004/18/EG keine vorherige
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union erforderlich ist;

b) wenn der einzige betroffene Bieter im Sinne des Arti-
kels 2a Absatz 2 der Bieter ist, dem der Zuschlag erteilt
wird, und wenn es keine betroffenen Bewerber gibt;

c) bei einem Auftrag, dem eine Rahmenvereinbarung gemäß
Artikel 32 der Richtlinie 2004/18/EG zugrunde liegt, und
bei einem Einzelauftrag, der auf einem dynamischen Be-
schaffungssystem gemäß Artikel 33 der genannten Richt-
linie beruht.
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Wird von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, so
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Vertrag gemäß den
Artikeln 2d und 2f der vorliegenden Richtlinie unwirksam
ist, wenn

— ein Verstoß gegen Artikel 32 Absatz 4 Unterabsatz 2
zweiter Gedankenstrich oder gegen Artikel 33 Absätze
5 oder 6 der Richtlinie 2004/18/EG vorliegt und

— der geschätzte Auftragswert die in Artikel 7 der Richtlinie
2004/18/EG genannten Schwellenwerte erreicht oder
diese übersteigt.

Artikel 2c

Fristen für die Beantragung einer Nachprüfung

Legt ein Mitgliedstaat fest, dass alle Nachprüfungsanträge ge-
gen Entscheidungen eines öffentlichen Auftraggebers, die im
Rahmen von oder im Zusammenhang mit einem Vergabe-
verfahren im Sinne der Richtlinie 2004/18/EG ergehen, vor
Ablauf einer bestimmten Frist gestellt werden müssen, so
beträgt diese Frist mindestens zehn Kalendertage, gerechnet
ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Entscheidung
des öffentlichen Auftraggebers an den Bieter oder Bewerber
abgesendet wurde, falls sie per Fax oder auf elektronischem
Weg abgesendet wird, oder, falls andere Kommunikations-
mittel verwendet werden, entweder mindestens 15 Kalender-
tage, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem
die Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers an den Bie-
ter oder Bewerber abgesendet wurde, oder mindestens zehn
Kalendertage, gerechnet ab dem Tag nach dem Eingang der
Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers. Der Mitteilung
der Entscheidung des öffentlichen Auftraggebers an jeden
Bieter oder Bewerber wird eine Zusammenfassung der ein-
schlägigen Gründe beigefügt. Wird ein Antrag auf Nachprü-
fung in Bezug auf die in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der
vorliegenden Richtlinie genannten Entscheidungen einge-
reicht, die keiner besonderen Mitteilungspflicht unterliegen,
so beträgt die Frist mindestens zehn Kalendertage, gerechnet
ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der betreffenden Ent-
scheidung.

Artikel 2d

Unwirksamkeit

(1) Die Mitgliedstaaten tragen in folgenden Fällen dafür
Sorge, dass ein Vertrag durch eine von dem öffentlichen
Auftraggeber unabhängige Nachprüfungsstelle für unwirksam
erklärt wird oder dass sich seine Unwirksamkeit aus der Ent-
scheidung einer solchen Stelle ergibt,

a) falls der öffentliche Auftraggeber einen Auftrag ohne vor-
herige Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amts-
blatt der Europäischen Union vergeben hat, ohne dass dies
nach der Richtlinie 2004/18/EG zulässig ist,

b) bei einem Verstoß gegen Artikel 1 Absatz 5, Artikel 2
Absatz 3 oder Artikel 2a Absatz 2 der vorliegenden
Richtlinie, falls dieser Verstoß dazu führt, dass der Bieter,
der eine Nachprüfung beantragt, nicht mehr die Möglich-
keit hat, vor Abschluss des Vertrags Rechtsschutz zu er-
langen, und dieser Verstoß verbunden ist mit einem Ver-
stoß gegen die Richtlinie 2004/18/EG, falls der letztge-
nannte Verstoß die Aussichten des Bieters, der eine Nach-
prüfung beantragt, auf die Erteilung des Zuschlags beein-
trächtigt hat,

c) in Fällen gemäß Artikel 2b Buchstabe c Unterabsatz 2 der
vorliegenden Richtlinie, falls die Mitgliedstaaten von der
Ausnahmeregelung bezüglich der Stillhaltefrist für Auf-
träge, die auf Rahmenvereinbarungen oder dynamischen
Beschaffungssystemen beruhen, Gebrauch gemacht haben.

(2) Die Folgen der Unwirksamkeit eines Vertrags richten
sich nach einzelstaatlichem Recht.

Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können somit vor-
sehen, dass alle vertraglichen Verpflichtungen rückwirkend
aufgehoben werden oder dass die Wirkung der Aufhebung
auf die Verpflichtungen beschränkt ist, die noch zu erfüllen
sind. Im letzteren Fall tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge,
dass auch alternative Sanktionen im Sinne des Artikels 2e
Absatz 2 Anwendung finden.

(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die von
dem öffentlichen Auftraggeber unabhängige Nachprüfungs-
stelle einen Vertrag nicht als unwirksam erachten kann,
selbst wenn der Auftrag aus den in Absatz 1 genannten
Gründen rechtswidrig vergeben wurde, wenn die Nachprü-
fungsstelle nach Prüfung aller einschlägigen Aspekte zu dem
Schluss kommt, dass zwingende Gründe eines Allgemeinin-
teresses es rechtfertigen, die Wirkung des Vertrags zu erhal-
ten. In diesem Fall sehen die Mitgliedstaaten alternative Sank-
tionen im Sinne des Artikels 2e Absatz 2 vor, die stattdessen
angewandt werden.

Wirtschaftliche Interessen an der Wirksamkeit eines Vertrags
dürfen nur als zwingende Gründe gelten, wenn die Unwirk-
samkeit in Ausnahmesituationen unverhältnismäßige Folgen
hätte.

Wirtschaftliche Interessen in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem betreffenden Vertrag dürfen jedoch nicht als zwin-
gende Gründe eines Allgemeininteresses gelten. Zu den wirt-
schaftlichen Interessen in unmittelbarem Zusammenhang mit
dem Vertrag gehören unter anderem die durch die Verzöge-
rung bei der Ausführung des Vertrags verursachten Kosten,
die durch die Einleitung eines neuen Vergabeverfahrens ver-
ursachten Kosten, die durch den Wechsel des Wirtschafts-
teilnehmers, der den Vertrag ausführt, verursachten Kosten
und die Kosten, die durch rechtliche Verpflichtungen auf-
grund der Unwirksamkeit verursacht werden.
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(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Absatz 1 Buch-
stabe a nicht zur Anwendung kommt, wenn

— der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auf-
tragsvergabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union ge-
mäß der Richtlinie 2004/18/EG zulässig ist,

— der öffentliche Auftraggeber im Amtsblatt der Europäischen
Union eine Bekanntmachung veröffentlicht hat, wie sie in
Artikel 3a der vorliegenden Richtlinie beschrieben ist und
mit der er seine Absicht bekundet, den Vertrag abzu-
schließen, und

— der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens
zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen
wurde.

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Absatz 1 Buch-
stabe c nicht zur Anwendung kommt, wenn

— der öffentliche Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auf-
tragsvergabe im Einklang mit Artikel 32 Absatz 4 Unter-
absatz 2 zweiter Gedankenstrich oder Artikel 33 Ab-
sätze 5 und 6 der Richtlinie 2004/18/EG erfolgt,

— der öffentliche Auftraggeber eine Zuschlagsentscheidung
mit einer Zusammenfassung der Gründe gemäß Arti-
kel 2a Absatz 2 Unterabsatz 4 erster Gedankenstrich
der vorliegenden Richtlinie an die betroffenen Bieter
abgesendet hat und

— der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens
zehn Kalendertagen geschlossen wurde, gerechnet ab
dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Zuschlags-
entscheidung an die betroffenen Bieter abgesendet wurde,
falls sie per Fax oder auf elektronischem Weg abgesendet
wird, oder, falls andere Kommunikationsmittel verwendet
werden, nicht vor Ablauf einer Frist von entweder min-
destens 15 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag, der auf
den Tag folgt, an dem die Zuschlagsentscheidung an die
betroffenen Bieter abgesendet wurde, oder mindestens
zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach dem
Eingang der Zuschlagsentscheidung.

Artikel 2e

Verstöße gegen diese Richtlinie und alternative
Sanktionen

(1) Bei Verstößen gegen Artikel 1 Absatz 5, Artikel 2
Absatz 3 oder Artikel 2a Absatz 2, die nicht von Arti-
kel 2d Absatz 1 Buchstabe b erfasst sind, sehen die
Mitgliedstaaten die Unwirksamkeit gemäß Arti-
kel 2d Absätze 1 bis 3 oder alternative Sanktionen vor.
Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die vom öffent-
lichen Auftraggeber unabhängige Nachprüfungsstelle nach

Bewertung aller einschlägigen Aspekte entscheidet, ob der
Vertrag als unwirksam erachtet oder alternative Sanktionen
verhängt werden sollten.

(2) Die alternativen Sanktionen müssen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein. Sie umfassen Folgendes:

— die Verhängung von Geldbußen bzw. -strafen gegen den
öffentlichen Auftraggeber oder

— die Verkürzung der Laufzeit des Vertrags.

Die Mitgliedstaaten können der Nachprüfungsstelle einen
weiten Ermessensspielraum einräumen, damit sie alle rele-
vanten Faktoren berücksichtigen kann, einschließlich der
Schwere des Verstoßes, des Verhaltens des öffentlichen Auf-
traggebers und — in den in Artikel 2d Absatz 2 genannten
Fällen — des Umfangs, in dem der Vertrag seine Gültigkeit
behält.

Die Zuerkennung von Schadensersatz stellt keine angemes-
sene Sanktion im Sinne dieses Absatzes dar.

Artikel 2f

Fristen

(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine Nach-
prüfung gemäß Artikel 2d Absatz 1 innerhalb der folgenden
Fristen beantragt werden muss:

a) vor Ablauf von mindestens 30 Kalendertagen, gerechnet
ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem

— der öffentliche Auftraggeber eine Bekanntmachung
über die Auftragsvergabe gemäß Artikel 35 Ab-
satz 4 und den Artikeln 36 und 37 der Richtlinie
2004/18/EG veröffentlicht hat, sofern darin die Ent-
scheidung des öffentlichen Auftraggebers begründet
wird, einen Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung
einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen
Union zu vergeben, oder

— der öffentliche Auftraggeber die betroffenen Bieter
und Bewerber über den Abschluss des Vertrags infor-
miert hat, sofern diese Information eine Zusammen-
fassung der einschlägigen Gründe gemäß Artikel 41
Absatz 2 der Richtlinie 2004/18/EG enthält, vorbe-
haltlich des Artikels 41 Absatz 3 der genannten
Richtlinie. Diese Option findet auch in den in Artikel
2b Buchstabe c der vorliegenden Richtlinie genannten
Fällen Anwendung;

b) und in jedem Fall vor Ablauf einer Frist von mindestens
sechs Monaten, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag
folgt, an dem der Vertrag geschlossen wurde.
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(2) In allen anderen Fällen, einschließlich der Beantragung
einer Nachprüfung gemäß Artikel 2e Absatz 1, werden die
Fristen für die Beantragung einer Nachprüfung vorbehaltlich
des Artikels 2c durch das einzelstaatliche Recht geregelt.“

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

Korrekturmechanismus

(1) Die Kommission kann das in den Absätzen 2 bis 5
vorgesehene Verfahren anwenden, wenn sie vor Abschluss
eines Vertrags zu der Auffassung gelangt, dass bei einem
Vergabeverfahren, das in den Anwendungsbereich der Richt-
linie 2004/18/EG fällt, ein schwerer Verstoß gegen das Ge-
meinschaftsrecht im Bereich des öffentlichen Auftragswesens
vorliegt.

(2) Die Kommission teilt dem betroffenen Mitgliedstaat
mit, aus welchen Gründen sie einen schweren Verstoß als
gegeben ansieht, und fordert dessen Beseitigung durch ge-
eignete Maßnahmen.

(3) Innerhalb von 21 Kalendertagen nach Eingang der in
Absatz 2 genannten Mitteilung übermittelt der betroffene
Mitgliedstaat der Kommission

a) die Bestätigung, dass der Verstoß beseitigt wurde, oder

b) eine Begründung dafür, weshalb der Verstoß nicht besei-
tigt wurde, oder

c) die Mitteilung, dass das betreffende Vergabeverfahren ent-
weder auf Betreiben des öffentlichen Auftraggebers oder
aber in Wahrnehmung der in Artikel 2 Absatz 1 Buch-
stabe a vorgesehenen Befugnisse ausgesetzt wurde.

(4) In einer gemäß Absatz 3 Buchstabe b übermittelten
Begründung kann insbesondere geltend gemacht werden,
dass der behauptete Verstoß bereits Gegenstand eines Ge-
richtsverfahrens oder eines anderen Verfahrens oder einer
Nachprüfung nach Artikel 2 Absatz 9 ist. In diesem Fall
unterrichtet der Mitgliedstaat die Kommission über den Aus-
gang dieser Verfahren, sobald dieser bekannt ist.

(5) Hat ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 3 Buchstabe c
mitgeteilt, dass ein Vergabeverfahren ausgesetzt wurde, so
hat er die Beendigung der Aussetzung oder die Eröffnung
eines neuen Vergabeverfahrens, das sich ganz oder teilweise
auf das frühere Vergabeverfahren bezieht, der Kommission
bekannt zu geben. In der neuen Mitteilung bestätigt der Mit-
gliedstaat entweder, dass der behauptete Verstoß beseitigt

wurde, oder er gibt eine Begründung dafür, weshalb der
Verstoß nicht beseitigt wurde.“

4. Folgende Artikel werden eingefügt:

„Artikel 3a

Inhalt einer Bekanntmachung für die Zwecke der
freiwilligen Ex-Ante-Transparenz

Die Bekanntmachung nach Artikel 2d Absatz 4 zweiter Ge-
dankenstrich, deren Format von der Kommission nach dem
in Artikel 3b Absatz 2 genannten Beratungsverfahren festge-
legt wird, enthält folgende Angaben:

a) Name und Kontaktdaten des öffentlichen Auftraggebers,

b) Beschreibung des Vertragsgegenstands,

c) Begründung der Entscheidung des öffentlichen Auftragge-
bers, den Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer
Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zu
vergeben,

d) Name und Kontaktdaten des Wirtschaftsteilnehmers, zu
dessen Gunsten die Zuschlagsentscheidung getroffen
wurde, und

e) gegebenenfalls jede andere vom öffentlichen Auftraggeber
für sinnvoll erachtete Angabe.

Artikel 3b

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem Beratenden Ausschuss
für öffentliche Aufträge (nachstehend ‚Ausschuss‘ genannt)
unterstützt, der mit Artikel 1 des Beschlusses 71/306/EWG
des Rates vom 26. Juli 1971 (*) eingesetzt wurde.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
die Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-
rungsbefugnisse (**) unter Beachtung von dessen Artikel 8.

___________
(*) ABl. L 185 vom 16.8.1971, S. 15. Geändert durch den

Beschluss 77/63/EWG (ABl. L 13 vom 15.1.1977,
S. 15).

(**) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Geändert durch den
Beschluss 2006/512/EG (ABl. L 200 vom 22.7.2006,
S. 11).“
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5. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Durchführung

(1) Die Kommission kann in Konsultation mit dem Aus-
schuss die Mitgliedstaaten ersuchen, ihr Informationen über
das Funktionieren der innerstaatlichen Nachprüfungsverfah-
ren zu übermitteln.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission auf einer
jährlichen Basis den Wortlaut aller Entscheidungen — zu-
sammen mit entsprechenden Begründungen — mit, die
ihre Nachprüfungsstellen gemäß Artikel 2d Absatz 3 getrof-
fen haben.“

6. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 4a

Überprüfung

Die Kommission überprüft spätestens am 20. Dezember
2012 die Durchführung dieser Richtlinie und erstattet dem
Europäischen Parlament und dem Rat über deren Wirksam-
keit Bericht, insbesondere über die Wirksamkeit der alterna-
tiven Sanktionen und der Fristen.“

Artikel 2

Änderungen der Richtlinie 92/13/EWG

Die Richtlinie 92/13/EWG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung:

„Artikel 1

Anwendungsbereich und Zugang zu Nachprüfungs-
verfahren

(1) Diese Richtlinie gilt für Aufträge im Sinne der Richt-
linie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagser-
teilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie-
und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste (*), sofern
diese Aufträge nicht gemäß Artikel 5 Absatz 2, Artikel 18
bis 26, Artikel 29 und 30 oder Artikel 62 der genannten
Richtlinie ausgeschlossen sind.

Aufträge im Sinne der vorliegenden Richtlinie umfassen Lie-
fer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge, Rahmenvereinbarun-
gen und dynamische Beschaffungssysteme.

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen,
um sicherzustellen, dass hinsichtlich der in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie 2004/17/EG fallenden Aufträge

die Entscheidungen der Auftraggeber wirksam und vor allem
möglichst rasch nach Maßgabe der Artikel 2 bis 2f der vor-
liegenden Richtlinie auf Verstöße gegen das Gemeinschafts-
recht im Bereich des Auftragswesens oder gegen die einzel-
staatlichen Vorschriften, die dieses Recht umsetzen, nachge-
prüft werden können.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in dieser
Richtlinie getroffene Unterscheidung zwischen einzelstaatli-
chen Vorschriften zur Umsetzung des Gemeinschaftsrechts
und den übrigen innerstaatlichen Bestimmungen nicht zu
Diskriminierungen zwischen Unternehmen führt, die im
Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe eines Auftrags einen
Schaden geltend machen könnten.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Nachprüfungs-
verfahren entsprechend den gegebenenfalls von den Mitglied-
staaten festzulegenden Bedingungen zumindest jeder Person
zur Verfügung stehen, die ein Interesse an einem bestimmten
Auftrag hat oder hatte und der durch einen behaupteten
Verstoß ein Schaden entstanden ist bzw. zu entstehen droht.

(4) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass die Person,
die ein Nachprüfungsverfahren anzustrengen beabsichtigt,
den Auftraggeber über den behaupteten Verstoß und die
beabsichtigte Nachprüfung unterrichtet, sofern die Stillhalte-
frist nach Artikel 2a Absatz 2 oder andere Fristen für die
Einreichung eines Antrags auf Nachprüfung nach Artikel 2c
hiervon unberührt bleiben.

(5) Die Mitgliedstaaten können verlangen, dass die betref-
fende Person zunächst beim Auftraggeber eine Nachprüfung
beantragt. In diesem Fall tragen die Mitgliedstaaten dafür
Sorge, dass die Einreichung eines solchen Antrags einen un-
mittelbaren Suspensiveffekt auf den Vertragsschluss auslöst.

Die Mitgliedstaaten entscheiden über die geeigneten Kommu-
nikationsmittel, einschließlich Fax oder elektronischer Mittel,
die für die Beantragung der Nachprüfung gemäß Unterab-
satz 1 zu verwenden sind.

Der Suspensiveffekt nach Unterabsatz 1 endet nicht vor Ab-
lauf einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen, gerech-
net ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem der Auftrag-
geber eine Antwort abgesendet hat, falls diese per Fax oder
auf elektronischem Weg abgesendet wird, oder, falls andere
Kommunikationsmittel verwendet werden, nicht vor Ablauf
einer Frist von entweder mindestens 15 Kalendertagen, ge-
rechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem der
Auftraggeber eine Antwort abgesendet hat, oder mindestens
zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach dem Ein-
gang einer Antwort.

___________
(*) ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1. Richtlinie zuletzt ge-

ändert durch die Richtlinie 2006/97/EG des Rates (ABl.
L 363 vom 20.12.2006, S. 107).“
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2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Es wird die Überschrift „Anforderungen an die Nachprü-
fungsverfahren“ eingefügt.

b) Die Absätze 2 bis 4 erhalten folgende Fassung:

„(2) Die in Absatz 1 und in den Artikeln 2d und 2e
genannten Befugnisse können getrennt mehreren Stellen
übertragen werden, die für das Nachprüfungsverfahren
unter verschiedenen Gesichtspunkten zuständig sind.

(3) Wird eine von dem Auftraggeber unabhängige
Stelle in erster Instanz mit der Nachprüfung einer Zu-
schlagsentscheidung befasst, so sorgen die Mitgliedstaaten
dafür, dass der Auftraggeber den Vertragsschluss nicht
vornehmen kann, bevor die Nachprüfungsstelle eine Ent-
scheidung über einen Antrag auf vorläufige Maßnahmen
oder eine Entscheidung in der Hauptsache getroffen hat.
Diese Aussetzung endet frühestens mit Ablauf der Still-
haltefrist nach Artikel 2a Absatz 2 und Artikel 2d Ab-
sätze 4 und 5.

(3a) Außer in den Fällen nach Absatz 3 und Artikel 1
Absatz 5 haben die Nachprüfungsverfahren als solche
nicht notwendigerweise einen automatischen Suspensiv-
effekt auf die betreffenden Vergabeverfahren.

(4) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die
Nachprüfungsstelle die voraussehbaren Folgen der vorläu-
figen Maßnahmen im Hinblick auf alle möglicherweise
geschädigten Interessen sowie das Interesse der Allge-
meinheit berücksichtigen kann und dass sie beschließen
kann, diese Maßnahmen nicht zu ergreifen, wenn deren
nachteilige Folgen die damit verbundenen Vorteile über-
wiegen könnten.

Die Ablehnung der vorläufigen Maßnahmen beeinträch-
tigt nicht die sonstigen Rechte des Antragstellers.“

c) Absatz 6 erhält folgende Fassung:

„(6) Außer in den in den Artikeln 2d bis 2f genannten
Fällen richten sich die Wirkungen der Ausübung der in
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Befugnisse
auf den nach der Zuschlagsentscheidung geschlossenen
Vertrag nach dem einzelstaatlichen Recht.

Abgesehen von dem Fall, in dem eine Entscheidung vor
Zuerkennung von Schadensersatz aufgehoben werden
muss, kann ein Mitgliedstaat ferner vorsehen, dass nach
dem Vertragsschluss in Übereinstimmung mit Artikel 1
Absatz 5, Absatz 3 des vorliegenden Artikels oder den
Artikeln 2a bis 2f die Befugnisse der Nachprüfungsstelle
darauf beschränkt werden, einer durch einen Verstoß ge-
schädigten Person Schadensersatz zuzuerkennen.“

d) In Absatz 9 Unterabsatz 1 werden die Worte „Gericht im
Sinne des Artikels 177 des Vertrags“ durch die Worte
„Gericht im Sinne des Artikels 234 des Vertrags“ ersetzt.

3. Es werden folgende Artikel eingefügt:

„Artikel 2a

Stillhaltefrist

(1) Die Mitgliedstaaten legen nach Maßgabe der Mindest-
bedingungen in Absatz 2 und in Artikel 2c Fristen fest, die
sicherstellen, dass die in Artikel 1 Absatz 3 genannten Per-
sonen gegen Zuschlagsentscheidungen der Auftraggeber
wirksame Nachprüfungsverfahren anstrengen können.

(2) Der Vertragsabschluss im Anschluss an die Zuschlags-
entscheidung für einen Auftrag, der in den Anwendungsbe-
reich der Richtlinie 2004/17/EG fällt, darf nicht vor Ablauf
einer Frist von mindestens zehn Kalendertagen erfolgen, ge-
rechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter und Bewer-
ber abgesendet wurde, falls sie per Fax oder auf elektro-
nischem Weg abgesendet wird, oder, falls andere Kommuni-
kationsmittel verwendet werden, nicht vor Ablauf einer Frist
von entweder mindestens 15 Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Zuschlagsent-
scheidung an die betroffenen Bieter und Bewerber abgesendet
wurde, oder mindestens zehn Kalendertagen, gerechnet ab
dem Tag nach dem Eingang der Zuschlagsentscheidung.

Bieter gelten als betroffen, wenn sie noch nicht endgültig
ausgeschlossen wurden. Ein Ausschluss ist endgültig, wenn
er den betroffenen Bietern mitgeteilt wurde und entweder
von einer unabhängigen Nachprüfungsstelle als rechtmäßig
anerkannt wurde oder keinem Nachprüfungsverfahren mehr
unterzogen werden kann.

Bewerber gelten als betroffen, wenn der Auftraggeber ihnen
keine Informationen über die Ablehnung ihrer Bewerbung
zur Verfügung gestellt hat, bevor die Mitteilung über die
Zuschlagsentscheidung an die betroffenen Bieter ergangen
ist.
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Der Mitteilung über die Zuschlagsentscheidung an jeden be-
troffenen Bieter und Bewerber wird Folgendes beigefügt:

— eine Zusammenfassung der einschlägigen Gründe gemäß
Artikel 49 Absatz 2 der Richtlinie 2004/17/EG und

— eine genaue Angabe der konkreten Stillhaltefrist, die ge-
mäß den einzelstaatlichen Vorschriften zur Umsetzung
dieses Absatzes anzuwenden ist.

Artikel 2b

Ausnahmen von der Stillhaltefrist

Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die in Artikel 2a
Absatz 2 genannten Fristen in folgenden Fällen nicht ange-
wendet werden:

a) wenn nach der Richtlinie 2004/17/EG keine vorherige
Veröffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt
der Europäischen Union erforderlich ist;

b) wenn der einzige betroffene Bieter im Sinne des Artikels
2a Absatz 2 der Bieter ist, dem der Zuschlag erteilt wird,
und wenn es keine betroffenen Bewerber gibt;

c) bei Einzelaufträgen, die im Rahmen eines dynamischen
Beschaffungssystems gemäß Artikel 15 der Richtlinie
2004/17/EG vergeben werden.

Wird von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht, so
stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass der Vertrag gemäß den
Artikeln 2d und 2f der vorliegenden Richtlinie unwirksam
ist, wenn:

— ein Verstoß gegen Artikel 15 Absätze 5 oder 6 der Richt-
linie 2004/17/EG vorliegt und

— der geschätzte Auftragswert die in Artikel 16 der Richt-
linie 2004/17/EG genannten Schwellenwerte erreicht
oder diese übersteigt.

Artikel 2c

Fristen für die Beantragung einer Nachprüfung

Legt ein Mitgliedstaat fest, dass alle Nachprüfungsanträge ge-
gen Entscheidungen eines Auftraggebers, die im Rahmen von
oder im Zusammenhang mit einem Vergabeverfahren im
Sinne der Richtlinie 2004/17/EG ergehen, vor Ablauf einer
bestimmten Frist gestellt werden müssen, so beträgt diese
Frist mindestens zehn Kalendertage, gerechnet ab dem Tag,
der auf den Tag folgt, an dem die Entscheidung des Auftrag-
gebers an die betroffenen Bieter oder Bewerber abgesendet
wurde, falls sie per Fax oder auf elektronischem Weg abge-

sendet wird, oder, falls andere Kommunikationsmittel ver-
wendet werden, entweder mindestens 15 Kalendertage, ge-
rechnet ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die
Entscheidung des Auftraggebers an die betroffenen Bieter
oder Bewerber abgesendet wurde, oder mindestens zehn Ka-
lendertage, gerechnet ab dem Tag nach dem Eingang der
Entscheidung des Auftraggebers. Der Mitteilung der Entschei-
dung des Auftraggebers an jeden Bieter oder Bewerber wird
eine Zusammenfassung der einschlägigen Gründe beigefügt.
Wird ein Antrag auf Nachprüfung in Bezug auf die in Artikel
2 Absatz 1 Buchstabe b der vorliegenden Richtlinie genann-
ten Entscheidungen eingereicht, die keiner besonderen Mit-
teilungspflicht unterliegen, so beträgt die Frist mindestens
zehn Kalendertage, gerechnet ab dem Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung der betreffenden Entscheidung.

Artikel 2d

Unwirksamkeit

(1) Die Mitgliedstaaten tragen in folgenden Fällen dafür
Sorge, dass ein Vertrag durch eine von dem Auftraggeber
unabhängige Nachprüfungsstelle für unwirksam erklärt wird
oder dass sich seine Unwirksamkeit aus der Entscheidung
einer solchen Stelle ergibt,

a) falls der Auftraggeber einen Auftrag ohne vorherige Ver-
öffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der Eu-
ropäischen Union vergeben hat, ohne dass dies nach der
Richtlinie 2004/17/EG zulässig ist,

b) bei einem Verstoß gegen Artikel 1 Absatz 5, Artikel 2
Absatz 3 oder Artikel 2a Absatz 2 der vorliegenden
Richtlinie, falls dieser Verstoß dazu führt, dass der Bieter,
der eine Nachprüfung beantragt, nicht mehr die Möglich-
keit hat, vor Abschluss des Vertrags Rechtsschutz zu er-
langen, und dieser Verstoß verbunden ist mit einem Ver-
stoß gegen die Richtlinie 2004/17/EG, falls der letztge-
nannte Verstoß die Aussichten des Bieters, der eine Nach-
prüfung beantragt, auf die Erteilung des Zuschlags beein-
trächtigt hat,

c) in Fällen gemäß Artikel 2b Buchstabe c Unterabsatz 2 der
vorliegenden Richtlinie, falls die Mitgliedstaaten von der
Ausnahmeregelung bezüglich der Stillhaltefrist für Auf-
träge, die auf dynamischen Beschaffungssystemen beru-
hen, Gebrauch gemacht haben.

(2) Die Folgen der Unwirksamkeit eines Vertrags richten
sich nach einzelstaatlichem Recht.

Die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können vorsehen,
dass alle vertraglichen Verpflichtungen rückwirkend aufgeho-
ben werden oder dass die Wirkung der Aufhebung auf die
Verpflichtungen beschränkt ist, die noch zu erfüllen sind. Im
letzteren Fall tragen die Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass
auch alternative Sanktionen im Sinne des Artikels 2e Ab-
satz 2 Anwendung finden.
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(3) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die von
dem Auftraggeber unabhängige Nachprüfungsstelle einen
Vertrag nicht für unwirksam erachten kann, selbst wenn
der Auftrag aus den in Absatz 1 genannten Gründen rechts-
widrig vergeben wurde, wenn die Nachprüfungsstelle nach
Prüfung aller einschlägigen Aspekte zu dem Schluss kommt,
dass zwingende Gründe eines Allgemeininteresses es recht-
fertigen, die Wirkung des Vertrags zu erhalten. In diesem Fall
sehen die Mitgliedstaaten alternative Sanktionen im Sinne des
Artikels 2e Absatz 2 vor, die stattdessen angewandt werden.

Wirtschaftliche Interessen an der Wirksamkeit eines Vertrags
dürfen nur als zwingende Gründe gelten, wenn die Unwirk-
samkeit in Ausnahmesituationen unverhältnismäßige Folgen
hätte.

Wirtschaftliche Interessen in unmittelbarem Zusammenhang
mit dem betreffenden Vertrag dürfen jedoch nicht als zwin-
gende Gründe eines Allgemeininteresses gelten. Zu den wirt-
schaftlichen Interessen in unmittelbarem Zusammenhang mit
dem Vertrag gehören unter anderem die durch die Verzöge-
rung bei der Ausführung des Vertrags verursachten Kosten,
die durch die Einleitung eines neuen Vergabeverfahrens ver-
ursachten Kosten, die durch den Wechsel des Wirtschafts-
teilnehmers, der den Vertrag ausführt, verursachten Kosten
und die Kosten, die durch rechtliche Verpflichtungen auf-
grund der Unwirksamkeit verursacht werden.

(4) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Absatz 1 Buch-
stabe a nicht zur Anwendung kommt, wenn

— der Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsver-
gabe ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekanntma-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union gemäß der
Richtlinie 2004/17/EG zulässig ist,

— der Auftraggeber im Amtsblatt der Europäischen Union eine
Bekanntmachung veröffentlicht hat, wie sie in Artikel 3a
der vorliegenden Richtlinie beschrieben ist und mit der er
seine Absicht bekundet, den Vertrag abzuschließen, und

— der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens
zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach der Ver-
öffentlichung dieser Bekanntmachung, abgeschlossen
wurde.

(5) Die Mitgliedstaaten sehen vor, dass Absatz 1 Buch-
stabe c nicht zur Anwendung kommt, wenn

— der Auftraggeber der Ansicht ist, dass die Auftragsver-
gabe im Einklang mit Artikel 15 Absätze 5 und 6 der
Richtlinie 2004/17/EG erfolgt,

— der Auftraggeber eine Zuschlagsentscheidung mit einer
Zusammenfassung der Gründe gemäß Artikel 2a Ab-
satz 2 Unterabsatz 4 erster Gedankenstrich der vorliegen-
den Richtlinie an die betroffenen Bieter abgesendet hat
und

— der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von mindestens
zehn Kalendertagen geschlossen wurde, gerechnet ab
dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem die Zuschlags-
entscheidung an die betroffenen Bieter abgesendet wurde,
falls sie per Fax oder auf elektronischem Weg abgesendet
wird, oder, falls andere Kommunikationsmittel verwendet
werden, nicht vor Ablauf einer Frist von entweder min-
destens 15 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag, der auf
den Tag folgt, an dem die Zuschlagsentscheidung an die
betroffenen Bieter abgesendet wurde, oder mindestens
zehn Kalendertagen, gerechnet ab dem Tag nach dem
Eingang der Zuschlagsentscheidung.

Artikel 2e

Verstöße gegen diese Richtlinie und alternative
Sanktionen

(1) Bei Verstößen gegen Artikel 1 Absatz 5, Artikel 2
Absatz 3 oder Artikel 2a Absatz 2, die nicht von Arti-
kel 2d Absatz 1 Buchstabe b erfasst sind, sehen die Mitglied-
staaten die Unwirksamkeit gemäß Artikel 2d Absätze 1 bis 3
oder alternative Sanktionen vor. Die Mitgliedstaaten können
vorsehen, dass die vom Auftraggeber unabhängige Nachprü-
fungsstelle nach Bewertung aller einschlägigen Aspekte ent-
scheidet, ob der Vertrag als unwirksam erachtet werden sollte
oder ob alternative Sanktionen verhängt werden sollten.

(2) Die alternativen Sanktionen müssen wirksam, verhält-
nismäßig und abschreckend sein. Sie umfassen Folgendes:

— die Verhängung von Geldbußen bzw. -strafen gegen den
Auftraggeber; oder

— die Verkürzung der Laufzeit des Vertrags.

Die Mitgliedstaaten können der Nachprüfungsstelle einen
weiten Ermessensspielraum einräumen, damit sie alle rele-
vanten Faktoren berücksichtigen kann, einschließlich der
Schwere des Verstoßes, des Verhaltens des Auftraggebers
und — in den in Artikel 2d Absatz 2 genannten Fällen —

des Umfangs, in dem der Vertrag seine Gültigkeit behält.

Die Zuerkennung von Schadensersatz stellt keine angemes-
sene Sanktion im Sinne dieses Absatzes dar.
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Artikel 2f

Fristen

(1) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass eine Nach-
prüfung gemäß Artikel 2d Absatz 1 innerhalb der folgenden
Fristen beantragt werden muss:

a) vor Ablauf von mindestens 30 Kalendertagen, gerechnet
ab dem Tag, der auf den Tag folgt, an dem

— der Auftraggeber eine Bekanntmachung über die Auf-
tragsvergabe gemäß Artikel 43 und 44 der Richtlinie
2004/17/EG veröffentlicht hat, sofern darin die Ent-
scheidung des Auftraggebers begründet wird, einen
Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union
zu vergeben, oder

— der Auftraggeber die betroffenen Bieter und Bewerber
über den Abschluss des Vertrags informiert hat, sofern
diese Information eine Zusammenfassung der ein-
schlägigen Gründe gemäß Artikel 49 Absatz 2 der
Richtlinie 2004/17/EG enthält. Diese Option findet
auch in den in Artikel 2b Buchstabe c der vorliegen-
den Richtlinie genannten Fällen Anwendung;

b) und in jedem Fall vor Ablauf einer Frist von mindestens
sechs Monaten, gerechnet ab dem Tag, der auf den Tag
folgt, an dem der Vertrag geschlossen wurde.

(2) In allen anderen Fällen, einschließlich der Beantragung
einer Nachprüfung gemäß Artikel 2e Absatz 1, werden die
Fristen für die Beantragung einer Nachprüfung vorbehaltlich
des Artikels 2c durch das einzelstaatliche Recht geregelt.“

4. Die Artikel 3 bis 7 erhalten folgende Fassung:

„Artikel 3a

Inhalt einer Bekanntmachung für die Zwecke der
freiwilligen Ex-Ante-Transparenz

Die Bekanntmachung nach Artikel 2d Absatz 4 zweiter Ge-
dankenstrich, deren Format von der Kommission nach dem
in Artikel 3b Absatz 2 genannten Beratungsverfahren festge-
legt wird, enthält folgende Angaben:

a) Name und Kontaktdaten des Auftraggebers,

b) Beschreibung des Vertragsgegenstands,

c) Begründung der Entscheidung des Auftraggebers, den
Auftrag ohne vorherige Veröffentlichung einer Bekannt-
machung im Amtsblatt der Europäischen Union zu verge-
ben,

d) Name und Kontaktdaten des Wirtschaftsteilnehmers, zu
dessen Gunsten die Zuschlagsentscheidung getroffen
wurde, und

e) gegebenenfalls jede andere vom Auftraggeber für sinnvoll
erachtete Angabe.

Artikel 3b

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von dem Beratenden Ausschuss
für öffentliche Aufträge (nachstehend ‚Ausschuss‘ genannt)
unterstützt, der mit Artikel 1 des Beschlusses 71/306/EWG
des Rates vom 26. Juli 1971 (*) eingesetzt wurde.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten
die Artikel 3 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die
Ausübung der der Kommission übertragenen Durchfüh-
rungsbefugnisse (**) unter Beachtung von dessen Artikel 8.

___________
(*) ABl. L 185 vom 16.8.1971, S. 15. Geändert durch den

Beschluss 77/63/EWG (ABl. L 13 vom 15.1.1977,
S. 15).

(**) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. Geändert durch den
Beschluss 2006/512/EG (ABl. L 200 vom 22.7.2006,
S. 11).“

5. Artikel 8 erhält folgende Fassung:

„Artikel 8

Korrekturmechanismus

(1) Die Kommission kann das in den Absätzen 2 bis 5
vorgesehene Verfahren anwenden, wenn sie vor Abschluss
eines Vertrags zu der Auffassung gelangt, dass bei einem
Vergabeverfahren, das in den Anwendungsbereich der Richt-
linie 2004/17/EG fällt, oder im Zusammenhang mit Arti-
kel 27 Buchstabe a der genannten Richtlinie im Falle eines
Auftraggebers, auf den diese Bestimmung Anwendung findet,
ein schwerer Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht im Be-
reich des Auftragswesen vorliegt.

(2) Die Kommission teilt dem betroffenen Mitgliedstaat
mit, aus welchen Gründen sie einen schweren Verstoß als
gegeben ansieht, und fordert dessen Beseitigung durch ge-
eignete Maßnahmen.

(3) Innerhalb von 21 Kalendertagen nach Eingang der in
Absatz 2 genannten Mitteilung übermittelt der betroffene
Mitgliedstaat der Kommission

a) die Bestätigung, dass der Verstoß beseitigt wurde, oder
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b) eine Begründung dafür, weshalb der Verstoß nicht besei-
tigt wurde, oder

c) die Mitteilung, dass das betreffende Vergabeverfahren ent-
weder auf Betreiben des Auftraggebers oder aber in
Wahrnehmung der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a
vorgesehenen Befugnisse ausgesetzt wurde.

(4) In einer gemäß Absatz 3 Buchstabe b übermittelten
Begründung kann insbesondere geltend gemacht werden,
dass der behauptete Verstoß bereits Gegenstand eines Ge-
richtsverfahrens oder einer Nachprüfung nach Artikel 2 Ab-
satz 9 ist. In diesem Fall unterrichtet der Mitgliedstaat die
Kommission über den Ausgang dieser Verfahren, sobald die-
ser bekannt ist.

(5) Hat ein Mitgliedstaat gemäß Absatz 3 Buchstabe c
mitgeteilt, dass ein Vergabeverfahren ausgesetzt wurde, so
hat er die Beendigung der Aussetzung oder die Eröffnung
eines neuen Vergabeverfahrens, das sich ganz oder teilweise
auf das frühere Vergabeverfahren bezieht, der Kommission
bekannt zu geben. In der neuen Mitteilung bestätigt der Mit-
gliedstaat entweder, dass der behauptete Verstoß beseitigt
wurde, oder er gibt eine Begründung dafür, weshalb der
Verstoß nicht beseitigt wurde.“

6. Die Artikel 9 bis 12 erhalten folgende Fassung:

„Artikel 12

Durchführung

(1) Die Kommission kann in Konsultation mit dem Aus-
schuss die Mitgliedstaaten ersuchen, ihr Informationen über
das Funktionieren der innerstaatlichen Nachprüfungsverfah-
ren zu übermitteln.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission auf einer
jährlichen Basis den Wortlaut aller Entscheidungen — zu-
sammen mit entsprechenden Begründungen — mit, die
ihre Nachprüfungsstellen gemäß Artikel 2d Absatz 3 getrof-
fen haben.

Artikel 12a

Überprüfung

Die Kommission überprüft spätestens am 20. Dezember
2012 die Durchführung dieser Richtlinie und erstattet dem

Europäischen Parlament und dem Rat über deren Wirksam-
keit Bericht, insbesondere über die Wirksamkeit der alterna-
tiven Sanktionen und der Fristen.“

7. Der Anhang wird gestrichen.

Artikel 3

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
spätestens am 20. Dezember 2009 nachzukommen. Sie teilen
der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften
mit.

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 4

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 5

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 11. Dezember 2007.

In Namen des Europäischen
Parlaments

Der Präsident
H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. LOBO ANTUNES
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